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Auigrund des 5 2 ~ b s  i 8 V rn 5 84 Abs 1 Nr 1 des Landeshochschulgeseizes vom 9 ~ e b  1904 
(GVOBI M V s 293) hai die Untversnat Rostock die folgende Gnindordnung (Verfassung) als salzung 
erlassen 

Präambel 

Die univer& Rostocr gegründet 1419, begreM sich als traditiansreiehe Hochschule in geselb 
! schalicher Vaantvoming tür die GestaMing der Gegenwart und Zukuntt. Es ist ihr h l i i e n ,  die 

Einheii von Lehre und Forschung m fördern, Freiräume für geistige AuseiMndersemngen zu 
schaffen Md demokratische SbuMuren in  ihrem Verantwamingsbereich und in der G-llschan 
N stärken. S i  ist in kondeier  Weise eingebunden in das wissenschattlrhe, kulturelle, politi- 
sehe und wimchafUiche Leben der Hansestadt Rostofk und der Ostsee-Region. AIS Grundlage 
für die ErfÜkng ihrer Aufgaben geben sich die Mitglieder der Universität Rmiock diese Ver- 
fassung. 
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I. Rechlssteliung und Aufgaben der Universität 

5 1 Name und Rechtsstellung 

Die UnNenilät legt den Namen 'Universnät Rostock' und führt ihr eigenes Siegel. 
Sie ist eine rechtsfähige Körperschan des öffentlichen Rechts und zugleich Einkhlung des Landes 
Mrrkent-rg Vo.pommcm 
A.1 der Ghndla~e von An rM 7 der Vprias~.n; oes Lanoes h'm* cnc-7 Vorpcnlrern i m  m 9anrer  
cei oenwiaen Gesetze. msbescndcie ces LannesiuchscL~ gesezez c,unce a a -nberrnat -'C Anga 
leg&h&en nach Maßgabe dieser Vedassung selbst 

D @  unvcisiint c.ent iei  ;fege .na EPM C X ~ L ? ~  oci N ssenscr211~r .nc "er ~<.~EIc C.IC~ ~ ~ , ~ C - L O S  

.eire. Sl.o..m dnc Il.eleioiu.iic S.e l.nn s o  oer Wanr-liq C r '  t.*.?el (0- Xursl. W sserscnat 
Frrsch.rg. -cnrc .!i > 5. .di. i .rn cem .eianPhci:.rr;sii r ?  . .i I?.'; rnt ' ~ s e n  Fiebptp? rci. 
pflichtet. 
Die Univemilät trägt zur Herausbildung ökologischer. interkuHureller und weltoffener G~lndeinstellungen 
bei und untentüW die künlle"when und sportiichen Interessen ihrer Mitglieder. Sie föideit die Enfwick- 
1 . q  oes rissonsco311icncn NcchhLcnses *PO o e  Welcm 9 x 9  nre, F.'#; nie'  O e  .n.eir 2' .11cr. 
s..m kie Mtg!,eoer n na.crtlch nrw suaalen .ro wnl lcher Be ance S c  \erMn C l :  6.0 D.iicnseI~rii<) 
Cer Gtchmnanc'..rgsgi .?dsauer nrei Mtg eac: "nc An3chcr:cq S e  wirkt 3e "er Hariw-T .13 
r ~ r  A.do?wn nara.1 nin daß cener.erde hacwcle l j r  F,n.en .cew.loer *c,oen .no F,a.er .W: .~ --  ~~ ~ 

Männer glehhe Enfwlcklungsmögiichkeiten haben. Eine spezilische Förderung wird behinderten Mitglie- 
dem zuteil. Die Univenität benicksichtiot die besonderen Bedürfnisse der ausländischen Universitätsmii- 
gtiedei und -angehMgen. 
Die Univenitat ledert die Studenten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte auf die Freihen des Stud~ums 
und der Selbswewaltuna. Sie befahiol ihre Mitolieder und Absolventen zu verantworfiichern Handeln in 
e -em 1re.hot cnen. oem~rmuscner ;no s o r a k  Rechtsstaat. 
Dc Jnreiscat edänrl idep e .ro malene e Foioenng nscesonice o..icn Adt \ ta'eri oes gere rn..!? 
qcn Veie ns 'Gase sclafi oer Foraeiei aci ~r i i cn i I61  Roslocd' .-o ..ntrrit:tr Iie:re 1s ocssei. Ace 1 

5 3 Selbstverwaltungs- und staatliche Angelegenheiten 

(I) D'e Univenität erfüllt ihre Aufgaben in Forschung, Lehre. Studium und We)erbiidung durch ihre Mit- 
glieder. Bei der Erfüllung der eigenen sowie der ihr dunh Gesetze Übertragenen Aufgaben wird sie durch 
eine Einheitsvewallung untemtütlt. Die Einheitsvewallung soll so geführt werden, da8 die Wissen- 
schallter von Venvaltungsaulgaben möQlichst entlastet werden. Das Naher* regelt der Rektor im Einver- 
nehmen mit dem Kanzler. In akademischen Angeiegsnheiten übt das Land die Rechtsaufsichl aus. 
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(2) Zu den eigenen Aufgaben der Univerritat gehören inbesondere: 

das ~ ~ c h t ,  die Angelegenhenen der Unwersität durch eine Vertassung und weitere Ordnungen 
zu regeln; 

. die Regelung der Rechte und Pflichten der Univenitätsmitglieder und -angehangen: 
- die Aufstellung eines Entwicklungspianes der Universität; 
- die Erarbeitung von Angeboten für Studiengänge und Wefierbildungsveranstaltungen sowie die 

Organisation des Studiums in Abstimmung mit den hiedür zuständigen staatlichen Einnchtun- 
gen: 

- die inhanliche Geslallung von Studiengängen einschließlich der zugeharigen Hochscbulprufun~ 
gen; 

- die Angebote für ein Studium generde sowie für die sprachliche Ausbildung und die künst- 
lerische und sponliche Betätigung; 

- die Vorbereitung, Durchfuhrung, Auswertung und Vemiientlichung von Farschungsahnen: 
- die Einwerbung und Verwendung von Fomhungsmineln DrkIer, 

der Techn~logietran~fer; 
die fachsperifische und hochschuldidaküxhe HeranbiMung und Förderung des WissenschaHIiC 
rhen Narhwiehuis . . -. . . . . . 
die Verleihuno von akademischen Graden und akademischen Auszechnunaen 

- die ~rarbebeifuig w n  Vorschlägen für die Benifung von Hachschullehrem; 
' 

- die Immatrikulalion und Exmatrikulaiion von Studenten und Gasih5rem; 
- die Verwanuna und Verwendung des Vermogens der UniwenRat; 
- die ~usübuncdes Hausrechts; 
- die Aulstellung des Haushaltswnchlages; 

die umfassende inner- und außeruniversitäre Information über dre Erfullung ihrer Aufgaben. 

(3) Staatliche Aufgaben der Univenfiät. die der Fachaufsicht des Kunusministeriums unterliegen. sind 
nur die in 5 120 Landeshochschulgese!z aufgeführten Aufgaben. 

11. Mitglieder und Angehörige der Universitit 

0 4  Mitglieder 

(1) Mitglieder der Univenfiät sind 

die immatrikulierten Studenten 

sowie die an der Universnät für mindestens die Harne der gesealich vorgeschriebenen Arbeilsrefi haupt- 
berulllch Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, dies sind 

der Rektor. 
- die Professoren. 
- die Hahschuldozenten, 
- oc Dodentcn DJnerSen Rmnls. 

die Oberassisten'en 
die Obennoeneue 

- die wisse&hafdchen und künstlerischen Assistenten. 
- dii wissenschafdchen und künsilerixhen Miarbeaer, - die Lehrktitte mit besonderen Aufgaben und 
- die weiteren Wirteter. 

(2) zu den Mitgliedern dcr Univenitat gehbren. sofern sie nicht hauptberutfich nach Abs. 1 an der univer- 
sitat beschäftigt sind. in der Gwppe der Professoren 

die Professorenvetireter und Gastdorenten und 
die Professoren, die nach Erreichen der Altersgrenze noch regelmäßig Lehweranstanungen an 
der Universilat abhaken; 

und in der Gruppe der wissenschaktlchen Mitarbeite, 

- die Privatdozenten, 
die außerpianmäßigen Professoren, 

- die Hanorarpmtessoren. 
- Personen, die mfi Zustimmung des zuständigen Fachbeieichsiates oder des Leiters einer 

zentralen wissenxhaltl!chen Einrichtung brw. Betnebseinheit an der Hochschule tätig sind, 
die Lehrbeaullmgten und 

- die wissenschaHlichen Hilfskräffc. 

Diese Mitglieder haben das aktive Wahlrecht. 

(3) Frauen führen die Funhlionsbezeichnungen dieser Vedassung in wetblicher Form. Hochschulgnde, 
akademische Bezeichnungen und Tiel sind, soweit sprachlich üblich, in werblicher F o m  zu verwenden. 

5 5 Angehörige 

Angehörige der UniversRat sind: 

die nebenbeniflich. nebenamtlich oder aastweise an der Univenh2t Tätlaen. solom sie nicht * .  
Mitglieder nach 5 4 Abs. 2 sind. 
die Pmfessaren nach Erreichen der Anengrenre. die nicht Unvenitätsmitglieder nach 5 4 Abs. 
7 sind - . . . . . , 

- die Doktoranden und die Habilitanden. die an der Universiiät betreut werden. ohne Mitgiied zu 
sein, 

- die Ehrenmitglieder und 
- die Ehrensenaioren 

Angehorige haben weder aktives noch passives Wahlrecht. 

5 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder und Angehörigen 

( I )  Die Mitglieder der Uniiersnät haben sch. unbcxhadst weitergehender Verpflichtungen aus dem 
Dienst oder Aibeitsvehäitnis. so zu vehailen, daß die Universität und ihre Organe ihre Aufgaben erfül- 
len können und niemand gehinden wird. seine Pflichten und Rcchte an der Universitat wahrzunehmen. 
Sie sailen insbesondere daraut hinwirken, da8 das Ansehen der Universität in der Öflentlichkeit gefördert 
wird. 

2, C e  blrn .*..ns 3n OS?, $< ' i>a ' ic?rd' -r~ oei Jr ~ c r i l a l  s. lirri: .i -I 1'1 -i i ie: Mt; dutr , ~ c r  .r ,F,- 
si;l P P  li:e<r2nlllt. enci I. i i<:~~n n "er Slor-.r ~n .~ ' ! . . !  ,) r ,-! ? . ~ 1 . 1  nc.:.~r>m G".?, cngerni! 
wriucn De harr-:n .l<i.it I mr Ujr'en .rer;rr r .~ . i  1:2ttjnr. I n ncr S. o,:.e~;l:i~ ncn. -e?a:ric .;I 
mrcen 

(3) Miglieder der Univenität. die Aufgaben der Pcrsonaivenielung wahrnehmen. konnen nicht etnem 
Gremium der Universität angeharen. das f i x  Penonalangelegenhcilen zuständig ist. 



(4) Die Mitglieder eines Gremium werden. soweit sie dem Gremium nicht kram Amtes angehaien. für 
eine bestimmte Amtsrea bestellt oder gewähn. Die Amtsret der studentischen Mitgfeder beträgt ein 
Jahr. die Amtszeit der iibngen M i t g i d r  beträgt mei Jahre. Die Amtszeit beginnt jeweiis am 1. Oktober. 

-ben durch ihre Mitwirkung Die Gremienmnglieder sind als sokhe an Weisungen "ich! gebunden. Sie h, 
dar" beizutragen, daß das Gremium seine Aufgaben wirksam erfuilen kann. Die Mitglieder eines Gremi- 
ums sind vemflichtet, an dessen Shungen teilzunehmen. Die Mitwirkung in der Selbsfvewaltung hat 

E Vorrang vor anderen Aufgaben der MIgiieder 

(5) Die Mitglieder der Univeonät sind zur Verschwiegenhefi h Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen als 
Trager eines Amtes oder eimr Funktion bekanntgeworden sind und deren Venmutichke$t sich aus 
~ e c h t s ~ w h n f t e n ,  aus der Natur des Gegenstandes oder aufgnind besonderer Beschiußfassung des 
 ständigen Gremiums ergibt. Angelegenheiten, die in den nchtöiientlirhen Siaungen der Gremien der 
Universität behanden werden, sind uemauiich. 

(6) Die Mnglieder und Angehörigen der Universität haben das Recht. die Einrichtungen der Universilät 
gemaß den hierfür erlassenen Ordnungen zu nutzen. 

(7) Die Mnglieder und Angehongender Universtiat haben in den akademischen Gremien ein Anhomngs- 
und Antragsre~hl in den ste unmmelbar betreilenden Angelegenheiten 

! ill. Allgemeine Bestimmungen iibw Gremien, Wahlen und Verfahren 
I 

5 7 ZusammenseIzung der Univerritatsgremien, Mitgliedwhatt und Stimmrecht 

(1) Fur d ~ e  Vertretung in den Gremien bilden 

die Pmfessoren, Hochschuldorenten und übergeleneten Dozenten bisherigen Rechts (Gruppe 
der Prafessorenl. 
o r St~aenten 
o a  OL>erass,s:enlrn .r.0 Oopnrgens.,r<: ole nclii btei~eenpirn D~,i:r.icn b-nerigci Hnnla. 
11 I: %issen~.hul~c: en .iid kdnilenicncn AIS atcnlen a e ni,.scrsr.rsh. r rv i  ui i l  r.rst- 
<i,:.chcn MEamEei suu. o*: LenP*i~Zc ' l r  r 6;s l n r t r -  A-fr; iwn Gr.px iIt r vi sieri.-c1.>1'. 
cnrn . i io 6.na enwlcn Mit,iilxx,!er, .nu ~~ - -  

die weiteren Mnabiter 

Die Verleihung eines akademischen Tnels verandert die Zugehörigkeit zu einer Gruppe nicht. 

(2) Art und Umfang der MiMckung der Milglieder der Universität sowie die zahlenmäßige Zu- 
sammensetzung der Kollegiaiorgane, Ausschüsse und sonsligen Gremien der Universität bestimmen 
sich nach deren Aufgaben sowie nach der fachlichen Gliederung der Universität und der Qualifikation, 
Funktion, Verantwortung und Betronenheit der Mitglieder der Universnat. Die mitgliedschattsrechtliche 
Zuordnung der Mitglieder der Universtät zu der betreiiendcn G ~ p p e  ergibt sich aus der Wahlordnung. 

(3) Muß der Vorsitzende eines Gremiums aufgnind dieser Verfassung einer bestimmten Mitglieder- 
gruppe angehören, so muß dessen Slellvenreter Angehöriger derselben Gwppe sein. soweit nicht  aus^ 

drücklich etwas anderes bestimmt H. 

(4) Die Mitgliedschaft in den Gremien erlischt insbesondcie durch 

Ablauf der Amts- oder Wahlzeit. 
Niederlequnq des Mandates. 

Die Niedeiiegung des Mandates ist nur aus wichtigem Grund rulassig iind muß schnttlich gegenüber 
dem Vorsitzenden des Gremiums erklarl werden. Bei Erlöschen der Mitylicdschan treten E s a b  
mitglieder er#. Dic Ersat2mitglieder werden den Wahlvorschlägen entnommen. denen d+e zu ersenendcn 
Mnglieder entstammen. Enthan ein Wahlvorschlag keine weiteren Bewerber. so bleiben die auf sk enlfal. 
lenden Si& unbesetzt. 

(5) Im KonUI, im Senat und in den Raten der Fachbereiche und der Fakultäten müssen alle Mnglieder- 
gruppen nach Maßgabe der folgenden Absätze stimmberechtigt verireten sein; dies giit nicM für  aus^ 
%husse dieser Gremien ohne Entscheidungsbefugnisse. In den Gremien der Univenilät rdh Frauen 
angemessen verireten sein. 

16) Ds Prnlrsorcn ni;! .er in a Ibn Crern.en m l  ik~.iat.r<ja- uiio En'crvlu.in(lsnehuyi.:srn n Angr.: 
grnhetcn cei Foircn-rig k>nsllpn.;crie< E:it,~c*!~rgsvcil:incn rlpi Lcrie :aer cei Ur< .I .rq uui, Prc 
ik?,snn:n drd nocnsci . ao~c-m , ~x:r o c  Menmen ;ei Sl7r .Ir0 aer Si rnmcii i e r t j w  

I71  Entu;he~Junsen, die Forschuns, künstlerische EnMckiungswhaben und die Benifung von Pioles~ 
soren unmmelbar berühren, beduien außer der Mehrhen des Giemlums auch der M e h M  der dem 
Grem .m ilrge,ii.ienaon Prolnsscren Korn-: Uiinncn e n M.xo..i$ .i b m mcnwi &lrnm.ngsgi?o 
ncnt z,iaandp so qeii.gt ';i P<>.: I:ntsrnco.rg .>F Mr.rnr>l OPI Cer!> G ~ c . i i n  sn~P?.i,wden P'-'-: 
~ r e n  Re Bezl.nc~,<icr .i,.i:iin 51 " P  MECPIC~I nps Gicm ..ms c c r w i  :I nrrr Vom-an  r.s * F - P .  - - - - ~  - ~ ~-~ ~ ~ - .  
ren Berufungsvorschlag vorzulegen. Das Nähere regen d,e vom Senat zu erlassende Bemfungsordnung 

5 B Wahlen 

(1) Die Vertreter der Mitgiiedergnippen im Konzil. im Senat und in den Räten der Fachbereiche und der 
FakuUten werden in unminelbarer. freier. aleicher und oeheimer Wahl von den ieweilinen Milalieder~ . "~ 
gruppen gelrennl gewählt. Die Wahl erfolgt in der Regel nach den ~rundsätzender Grsonahierten 
Verhänniswahl. Hiervon kann insbesondere abgesehen werden. wenn wegcn der iiberrchaubaren Zahl 
von Wahlbe<echtigten die Mehrheitswahl angemessen ist. Bei den Wahlen zu Kolleglalorganen ist aiien 
Wahlbernhtigten die Mögltchkeit der Briefwahl zu geben. 

(2) Ist bei Ablauf einer Amts- oder Wahlzeit noch kein neues Mitglied bestimml. so übt das bisherige 
Mitglied sein Amt weiter aiis. Entsprechendes gin b e ~  der Feststellung der Ungünigkeit der Wahi. Das 
Ende der Amtszen des nachtrbglich gewählten Magliedes bestimmt sich so. als ob es sein Amt tumus- 
gemäß angetreten häne. 

(3) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mitglieder eines Gremiums nach Amtsantritt für ungül- 
tig erklän, so berühri dieses nicht die Cechtswirksamkeil der vorher gefaßten Beschlüsse des Gremi- 
ums. soweit diese vollzogen sind. 

(41 Das Njhcrc bestimmt eine Wahioidnung, die vom Senat der Univcrsitit fur die Wahlen zum Kanzii, 
dem Senat und zu den Raten der Fachbereiche und Fakulliten als Satzung zu erlasseo 1st. 



5 9 Öffentlichkeit, Einberufung und Geschänsordnungen 

' Das < c r z  :-;I o l l r ~ i c n  C e  Sir.rgen ae: -cr aen Gi.:men r r o  q,..qnrnl> c r  n c ?  oilei i c., P.. 

se ae7n. 2 3  oer M.$ euei Ses .gen Gcem .ms cesrr e h r  n ,er L I I P S I I _ C ~ < ~ C ~ ~ .  S 2 . i  .: '.: 
n a Dauer OE, Aml%~e 1. I:c~s:~. ol!enl:cn IL lasen 

(2) Personalangelegenhelen und Pnjtungseinreiangeiegenhenen werden in nichtblfenilicher SiQung 
behandelt. über Penonaiangetegenherien wird in geheimer Abstimmung entschieden. 

(3) Die Gremien werden von ihren Vonihenden einbemten. Sie sind einzuberufen. wenn mlndestens ein 
Viertel der Miglieder dies unter Angabe des Beratungsgegenstandes vertangt. 

(4) Jedes Gremium arbeitet nach einer GeschäHsordoung. Existiert keine eigene Gesch~ltsaidiiung, so 
gilt die GeschäHsordnung des Senats sinngemäß. 

5 10 Zentraie Organe 

(I) Zentrale Organe der Univenilat sind 

- das Konzii, 
- der Senat, 

der ReMor 

(2) Leitungsorgan der Unwers8tat ist der Rektor 

5 11 ReMor 

( I )  Der ReMor 

- IeAet die Univenitat hauptberuflich: 
vennndie Univenitat M C ~  auhn:  
ist der Vonihende des Senats, beruft dessen Siungen ein. bereitet sie vor und führt die Se- 
natsbeschlüsssaur: ~ ~~~~ 

entscheidet in ~ifäilen, soweit ansonsten der Senat oder seine Kommissionen zustandig sind. 
Er hal in der Regel mvor die Prorektoren und den Kanzler anzuhören. Eiieotscheidungen be- 
dürlen der Besiätiauns durch den Senat: 
ersianet oen <onii  o;n ,ännc-rin Hecrenwnar!scemri 
531 cem Seral A.s*.nl: :XI sene Am!s!<rnng .rc Pccrclscn;~? .cfi c e A-s f i r n rg  m1 
Senatsbeschiüssen; 
immatrikuliert die Sluaenten und übt die Rechtsaulsicht über die Sludentenschaft aus: 
ist DiensNorgesemer der Gssenschaillichen Penonals und 
ist für die Ordnung in der Univemität verantwortlich. 

Dem ReMor obliegen alle Angelegenheiten. soweit geseWich nichts anderes bestimmt ist 

12) Der Rektor kann eine atigemeine Studentenvenammiung untci seinem Vorsitz einberufen. 

3 D$:, Ht:i.i .:L 2.: ha..;rnni 2.s Ei -ai.n es w i e r r ~ l  :h a.1 c c r c  :c: o t i  6ac'ioircCre Fa*. - 
x e n  .ro seien E nlcnt..r(;en -no 06 ,  Zsntra,en E nricn:.n(lon ;seri3gen Be'orcrie na. sriz- 
*u?5enl.r erzene G B O ~ J O ~ O S R I  E n l l ~ n l - - 3 e ~  :eo:s!en CCI Gc<i~~.-g.ng oes Rer:cis 

(4) Der Rektor hält in der Regel v&henliich Beratungen mit den Prorektoren und dem Kanzlei und 
regeimaßig mit den Dekanen und mit den Fachbereichssprechem ab. 
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mitgiied vertreten lassen. 

(6) Über die Verteilung der Stellen und Mine1 auf die Fak~näten entscheidet der Rektor nach Stellung- 
nahme des Senats und im Benehmen mn den betroffenen Fachbereichen bm. Fakubten und zentralen 
Einrichtungen. 
Die Entsihedung kann nicht gegen einen auf die Vertekung der GmndsäQe Mn WirtschaHlichkeR und 
Spanamken gestülaen Einspruch des Kanzlers getrolien werden. Der Kanzler führt den BeschluB des 
Rektors aus. 

(7) Der Rektor hat rechtswidrige üeschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen anderer Univer- 
sAätsorgane, der Organe der Fachbereiche. der Gremien und Fuokfionstiager unvenüglich zu bi- 
anstanden. Die Beanstandung hat autschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen. so hat er das 
Kunusministenum zu unterrichten. Der Rektor kann variäutige Maßnahmen veranlassen. 

(8) Der Rektor wird in dem seinem vorgesehenen AmtsantW vorangehenden Semester auf Vorschlag 
des Senats w m  Konzil aus dem Kmb der an der Univennät tätloen Professoren für die Dauer wn vier 
Jahren gewähn. 
Der Bewehr  hat vor der Wahl eine schnniiche Erklärung abzugeben. daß er mR einer Kandidatur 
einventanden ist. Eine einmalige Wkeniahi  ist zulässig. Wählbar ist nur. wer nicM wr Ende der Amts- 
zeR die Altersgrenze erreicht und mindestens schon drei Jahre hauptbenjtlich a!s Univenrtätspmfessor 
an der Univenlät tätig war. Das Nähere regen eine entsprechende Wahlordnung, die vom Konzil zu 
erlassen ist 

(9) Während der Amtszeit als Rekior ruhen dle Magliedschafi:echte und die Ptlirhlw, aus dem Amt ; r 
Professor. 

5 12 Prorektoren 

tt An Cer -1~emtAt  neroen 385 I J W e  PrnrcnoreP gchshn A.' VLiSc'iag Ces ReCon es der SFn,at 
1.r o e  ~uc'ilogenoe Amlslcn 0.e Axan aoi Proe<c.en Ipsi S*! .n'enlioen den Rorllr in r rcr 
APIE~;P'I.~?!I t . r d  n m e -  das Recht aut a seit cc Inicrmalon .ni.ecla 5 Ccr Unwenmt De. Reecfcr karr 
ihnen mit ~6rtimmung des Senats bestimmteÄutgabengeb'ele übertragen und skh duich sie vertreten 
lassen. 

(2) Das Amt des Prorektors ist unvereinbar mit den Ämtem des Dekans, des Pmdekans oder des Fach- 
bereichssprechen. Mit der Amtsübemahme scheidet der Prorektor aus diesen Ämtem aus. 

3' D e Pi.:,c%ioien weiber. vom Kann a ~ t  v o r m  ag oes Senats. oei r E iivemehmeri r.1 OCT Re*ici 
ergen. a 3 ocm <re s aei an asi Jrvennät na~ptwrL1 c5 l i ! ~ e n  P.ofessoren I:r a e DBLE~ mn MO 

Jarier gErant .Pa v c n  P c r o .  oesie6. W eoemart ist niassg. Gas Na'iere rege8 a e  mm Konri r. 
B'laS5PPCC \*/dCf~e*.."g 

5 13 Kanzler 

(1) Der Kanzler leitet die Vewanung der Universnät einschließlich der Vemnung der Medizinischen 
Einrichtungen im Rahmen von Grundsatzentscheidungen des Senats und des Rekion in eigener Ver- 
BnlwOrtung. 

(2) Der Kanzler ist Beauftragter für den Haushalt und Dienstvorgesetzter aller weiteren Maarbener der 
Vewaltung. Fachbereiche und sonstigen Einrichtungen der Unwersilal. 



(3) Der Kanzier wird vom Kultusministetiurn ernannt; die Universität hat dabei ein Vorschlagsrecht. 
Vorgeschlagene muß die Befähigung zum Richleramt oder rum höheren Veiwaitungsdienst haben. 

(4) Der Kanzler vertrin den Hektar ständig in allen Rechts- und Veiw;iUungsangelegenhe%en 

0 14 Senat 

(1) Dem Senat gehören an 

der Rekior ab Vomiiwnder, 
12 Vertreterder Gmow der Pmfessoren 
4 Vertreter der G r u w  der Shidenten, 
4 Venreler der Gruppe der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter und 
2 Vertreter der Gruppe der weiteren Mdarbeiter 

(2) Der Sem1 gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Die Pmrekloren, die Dekane, der Kanzler und dle Glerhstellungsbeauftragte nehmen an den Se- 
natssihungen m% beratender Stimme teil. Für die Gierhsteliungsbeaunra#e gdt dies nur, soweit sie &M 
M d g l i  nach Abs. 1 W. 

(4) Die Ehrensemtoren und der Vorsitzende des Konnls haben das Recht auf beratende Teilnahme an 
den S i n g e n  des Senats. 

(5) Je ein Venreter des Personalrats und des Allgemeinen Studentenausschusses können an den Se- 
natsshngen beratend teilnehmen. 

(6) An den Beratungen des Senats über Angeiegenhenen. die eine zentrale wissenschaftliche Einrkh~ 
tung b m .  zentrale Betriebseinheit unmineibar berühren. ist dem Leilei der zentralen wissenschaftlrhen 
Einrichtunq bm. der zentralen Betriebseinhen Geiegenhed zur Stellungnahme zu geben. 

(7) Der Senat ist für saiche Angeiegenheiien in Forschung. Lehre und Studium zuständig. die die g i  
samte Universilat oder zentale Einrichtungen betrellen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: 

Behandlung von GmndsaIAragen der Weiierenrwrklung der Studienangebte; 
Stellungnahme zum Betrag der UniversMt m m  Voranschlag fur den Landeshaunhansplan und 
zurveiteilung der nach dem Haushansplan mr Verfü~ung stehenden Stellen und Miet  . . 
~eschlußfa&ng über die Lulassungs~hlen; 
Beschiußfassung über die Errichtung. Anderung und Aufhebung von Fachbereichen, Fakutäten 
und Einrichtungen gemaß 55 26 -30: 
Entrcheidumien in fachbereichsüberoreifenden Grundsatzanoelwenheiten der Fomhvno und - d 

über ~onderjomhungsbereiche; - 
- Entscheidungen in Grundsamngelegenheiien der Förderung des wissenschaftlichen Nach- 

wuchses und über Graduienenkollegs; 
- Beschlußfassung über Satzungen und Ordnungen der Universität; 
- Bewhlußfassung über den Vorschlag mr Aufstellung d e r  Änderung der Uoiventätsveifassung: 
- SlellungMhme zu den Vorschlägen der FakuMlen für die Berufung von Professoren, die Emn-  

nung wn Hochichuidorenten sovne die Vevieihung des Titels 'außerplanmäßiger Professor 
oder 'Honoramrofeswr': 
Bewh1ußfass"ng über dje Ernennung von 'Ehrenmitgiiedem.; 
SteilungMhme G den Vorschlägen fiir die ~ m e n n u k  von 'Ehrensenatoren'; 
Stellungnahme zu den Beschlüssen der Fakunaten zur Verleihung des Grades 'Ehrendoktor; 
Beschlußfassung Über Anlage der Fakultäten auf Verleihung der Lehrbefugnis; 
Beschlußfassuno in Gmndsatzfraaen des Lehr- und Studienbetnebes sowie der Studienberahino 

. ~ ~ ~ ~ h l ~ ß f a s s u n g  Uber den Vorschlag der Universnatsieitung zur Ernennung des Kanzlers und 
des Leners der Universnätsbibliothek sowle rur Bcsl~llung des Leiter des Rechenzentriims, dcr 
~ ~ ~ t ~ r  der übrigen zentralen Betnebseinheiien und der Gleichstellungsbeaultragten: 
~ ~ t i ~ ~ t ~ ~ g  des Rektors über die ordnungsgcrnäße Ausfuhrung des Kaiperschanshaushalts. 

(8) Ist menelhafi. ob die Zusfandigkeit beim Senat oder beim Fachbereichsrat liegt, so entscheidet der 
Senat. 

(9) Der Senat kann zu seiner Unterstiihung - gegebenenfalls. mit widerruflicher Entscheidungsbefugnis 
Senatskommissionen ( Ausschüsse gemäß 5 83 Abs. 5 Landeshachschulgesetz ) einsetzen. In den 
Senatskommissionen mit Entscheidungsbefugnis muß, soweit Angelegenheiten der Forschung, künstle- 
nschen Enfwicklungsvorhaben, der Lehre oder die Beiutung von Professoren und Hochschuldazenten 
betrolien sind. die Gruppe der Professoren über die Mehhit  der Sitze verfügen. 

(10) Der Senat bildet ständige Kommissionen insbesondere für die Bereiche: 

Struktur und Planung 

( 1  1) i ncen Entscne,a>nyn o c  Pmcern,: ,ici Sho!en<.i,wi ..<ii.i Cer v.?enOscner Se?srveMe!.rg 
slt  i arr somlen SP enge oci S ~ u d i p r e ~ ~ n  m!:?nen. n . 6 ~ 1  ar< h'i,iirn-. ce% Spra!s - c r i  : e M e r v i  
oei :iiihe$rnoeP I r r i i  Sera1 a?gehg,~rd~.~  Si~aenicn so s r .  : C .  .. c rer rnne.8 Li :..P? n. E., ;' 
abschließend zu beraten. 

g 15 Konzil 

(1) Dem Konzil gehoren an 

- 42 Vertreter der Gruppe der Professaren 
14 Vertreter der Gruppe der Studenten, 
14 Vertreter der Gruppe d e r  wissenschaftlichen und künstlerischen Mitahmter und 
7 Vertreter der Gruppe der weheren Mitarbeder. 

(2) Das KOMI hat folgende Aufgaben: 

- Bewhlußfascung uber Erfaß und Änderung der Verfassung der Universitälals Satzung: 
- Wahi des Reklars und der Prorektoren; 
- Entgegennahme des ~ährlchen Rechenschaftsberichtes des Rektors und Stellungnahme 70 

diesem Benchl: 
- Einrichtung eines Hechnungsprufungsausschusses zur Prufung des Körperschanshaushaltes; 
- Beschlußfassung über Ernennung von 'Ehrensenaloien". 

(3) Der Beschiuß über die Verfassung der Universitat bedarf der Mehrheit von zwei Dmteln der Mitglieder 
des Konzils. 

(4) Das Kanril wird von einem Vorsnrenden geieitet, der aus der Gruppe der dem Kamii angehoiendcn 
Professoren gewahn wird Der Vorsitzende wird ,m Verhmderungsfalie von emem stellveriietenden 
Vorsitzenden vertreten, der nicht der Statusgruppe der Professoren angehoien inuß 

an der ~niversi t i :  
- 

Besdlußfassung über den Vorschlag fUr die Wahl des Rektors und der Prorektoren: 
I2 



I U g: 'N;,nrrenm~ng ucr ws-i C!. 8e i r ~ c  uc: i~.'st~nt:iit ~ r i  *er cnin M.'g a<:i i .C :: A i  
r :i g i !  ocr Jn icrznnt 00 e g  e r c i  Gle i:~ -'F irgsDej rtraci.:n S F ~ ~ 1 1  Y C T  Seriit II .$. P*!, -uns1 I 
c,encei S ~~iii$;i.! acr Cir.r:&oe ,un i crn Wcn r:ricn;ig cer V.': c cr' I nn,.~t?.ci~' c i  '3a:~r.O 
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(2) Aile weiblichen hauptberullich Beschähigten der Untversität Rostmk sind berechtigt, aus ihrem 
Kreis Wahhronchläge zu unterbreiten und darüber abzustimmen. Das Abstimmungsvedahren findet 
zeitgleich mit den Gremienwahlen stan. 

(3) Die Gleichstellungsbeauiiragte macht Vorschläge und nimmt Stellung gegenuber den rustandigen 
Stellen der UnivenRät in alkn Angelegenheiten, die die Belange der Frauen in der Uriicvenit.41 unminelbar 
berühren. 1 

(4) Zur Unten~ÜlzUnQ der Gleichstellungsbeauhagten kann an der UniverSiTat eine GleEhstel- 
lungskommission eingesem werden. Das Nähere regen eine vom Senat ni erlassende Wahiordoung. 

V. SMMuren und Elnnchhingen an der Universiiät 

5 17 Fachbereiche und Fakuiiäten 

(1) DIC Untvennat giiedert sich in Fachbereiche und Fakubaten 

(2) Fachbereiche sind die organisatorischen und administrativen Grundeinheiten der UnNenilät. Sie 
umfassen verwandle oder sachlich benachbarte Fachgebiete und Facher und bieten mindestens einen 
eigcnsthodigen Studiengang an. 

(3) Zur Edüllung gemeinsamer und Ljbergeordneter Aufgaben von Fachbereichen in Forschung und 
Lehre werden gemeinsame Fakultäten gebildet. 

(4) Die Fachbereiche Medizin. Rechtswissenschaii und Theologie führen die Bezeichnung Fakul~t. Dei 
Fachbereich Wirtwhalls- und Soz~atwissenschaften führt die Bezeichnung .Fachbereich Wirtschafts- und 
Sozillw~ssenschaiilrhe Fakunai. Der FachberetchssDrecher führt die Bezeichnung Dekan, der Fachbe- 
reichsrat die Bezeichnung Fakuliatsiat 

5 18 Fachbereiche i 

1 .Per cle trricni.?g V c ~ c e k n ~  .im A.tlci.og .qn FuCnLC.cir*.!. i . .5  An ,I! irii Str.*l..\ei- 
,ra<:ri.i gen oei -n \enitai wer Andcr.rgen riiz n 5.;. riscnak:crsii A~itraq., erlscre oct :C< Sei .XI 

5 ,l+iri < ; i  Farnnerecn si>i.r crrneinssmcl Fa*.nd! criiol'cn isl n; Enven:ct i:icn r n I  cr,ec i r r . ' d l  .. .~ ~ -~~ -~ ~ 

-~ ~ ~ 

Dei Beschluß bedad der Zustimmung des Kultusministeriums. 

(2) Die Fachbereiche bestimmen ihre OrganisationsstruMur nach Maßgabe des Landeshochschulge 
setzes und dieser Vedassung selbst. Einem Fachbereich müssen mindestens sechs Planstellen für 
Professoren zugeordnet sein 

(3) Organe des Fachbereichs sind der Fachbeieichsrat und der Fachbereichssprecher. 

(6) Sind von einem Studenlen gewahite Studiengange mehreren iachberechen zugeordnet. so wahn 
der Student bei der Emschreibung &r Ruckmeldung den Fachbereich in dem er Mitglied sein will 

5 19 Aufgaben der Fachbereiche 

(1) Die Fachbereiche eriüllen unbeschadet der Gesarnwerantwortung der Univenitat für ihre Gebiete d r  
Aufgaben der Universität, soweit diese Vedassung nicht Zuständigkeiten ausdrücklich an die gemeinsa~ 
men Fakultäten oder an zentrale Hochschuloroane zuweist. Zu den Aiifsiben der Fachbereiche gehOren - 
insbesondere 

die Organisation von Studiengängen und die Abnahme von Hochschutpriifungen. 

- die Organisation der Forschung, - die Fömeruno des wissenschaftlichen Nachwuchses 
die ~itwirku& bei deiBe~fung von Hochschullehrern 

Fachbereichen, die sich nicht N einer Fakultät zusammengeschlossen haben. abliegen daruber h iw i s  
auch die Aufgaben der Fakultäten nach dies?, Verfassung. 

(2) Die Fachberekhe velwanen die ihnen zugewiesenen Personal- und SachmiHel. entscheiden über die 
Zuordnung von Mitarbeitern zu Professuren d e r  Instituten und tragen in diesem Rahmen dafür Sorge. 
da0 ihre Eintichtungen, Milgiieder und Angehonge ihre Aufgaben eriüiien können. 

(3) Die Fachbereiche haben das Recht. Antrage auf die Verleihung der Titei "außerplanmäßiger Profes~ 
sor', 'Hanomiprolessor und 'Privatdozent' zu stellen 

(4) Der Fachbereich ist dafur veranmrtlich, daß bei gwdnetem Studium die Prüfungen innerhalb der 
Regeistudiemeii abgelegt werden können. EI bestimmt. sowoit es zur Gewahrteislung eines ardnungs- 
gemäßen Lehrangebotes erforderlich ist, die Lehraufgaben seiner zur Lehre verpflichteten Milgiieder. 

(1) Der Fachbereich wähk aus seineo Mitgiiedem den Fachbereichsrat. 

(2) Dem Fachbereichsmt o b l i  die Beschlußfassung über alle Angelegenheiten des Fachbereichs. für 
die nicht die Zusiiindigket des Fachberekhssprechers oder eine andere ZuständigkeR bestlmmt ist. Er 
ist insbesondere in allen Forschung und Lehre betreffenden Angelegenheiten und für die Beschlußfas- 
sung über die Fachbereichsardnung und die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich zuständig. Er 
nimmt den Semesterbe+cht des Fachbereichsspiechen entgegen und kann Ube: die Angelegenheiten 
des Fachbereichs Auskunft verlangen. 

(3) Mitglieder des Fachbereahsrats sind 

- 6 Vertreter der Gruppe der Professoren, 
- 2 Vertreter der Gruppe der Studenten, 
- 2 Vertreter der Gruppe der wssenschaiiiichen und kunstlerischen Miiarbeteiter und 

1 Vertreter der Gruppe der weileien Mitarbeiter 

(4) Mnglieder und Angehonge des Fachbereichs sind die ihm zugeordneten Mitglieder und Angehoilgen 
der Unnenität 

14 



1" ~ ~ ~ h b e i e e h e n  mit weniger als 6 im Zeitpunkt der Wahl besetzten Profeesarenstellen besteht der 
Fachbereichsrat aus allen Professoren des Fachbereichs. die nicht beurlaubt oder abgeordnet sind. Die 
51 mrien ocr Mll~.lt!U~f<?r $#:XI Ar511rr m ~ ~ r # g c q  F<. :. < ; F H z ~ : c ~ .  c.30 ml S!mmen.crm:nn 5 3i i Je' 

n Vern2li:i s G 2 2 t crn.,ncn c e,ct A.1 ,,P Cr..poe i.8 .I$ iii.w:uciis c r Verretei nls'en 
C , .  csrnn rechen mir rnoni;,', M m Ze:c.iirs 7%. Wah rfat.'rcn Pi r f~so ienr tc  c n  i in i i  O e  r 5.217 ~- . , - 
I genannte Zahl der Mitglieder verdoppelt werden 

d )  vor OCI B1:~,ch~.3tassmg r s  F~~?De.e~: i . . i , l ls  iber An(:clsti reiten. a e  cnc v. ssvnsc~ciltrre 
ciiicritun; ~rfer $:.Oe eeoccscinnc I np5 Fvcrr,.icrrs iiiir W ~ n r  orn.nren ist <:r:!ri Lct.,ng, W cer 

nn ,mn rrnn-n sinne F:irnri aas r i.<ciice,e~hsral iimi <:-rch enr i i  P;uleiso! vl.nreien -,," ,,-, . .-a-,, . .. -~.  
wird, mindestens einem Pmlessm dieses Faches GeiegenheR zu geben, an den Beratungen teilmneh- 

(I) Der Fachbereichssprecher venntt den Fachbereich und fühn dessen Geschäfle in eigener Verant- 
wonung. Er ist Vonhender des Fachbereichsiats. bereitet dessen Sitzungen vor und führt die 
~chlUae aus. 

(2) Der Fachbereichssprecher und sein Stellvertreter werden vom Fachbereichsrat aus den ihm angeh& 
renden Pm:essoren gewähb. Die Amtszeit beträgt m e i  Jahre. Wiederwahl ist zuEssig. Die Wahl bedaif 
außer der Mehrheit der Mflglleder des Fachbereichsrates auch der Mehrten der dem Fachbereichsrat 
angehörenden Professoren. Kommt hiernach eine Wahl auch im w i t e n  Wahlgang nicht zustande, so 
genügt für eine Entscheidung in einem dmen Wahlgang die Mehrheit der dem Fachberevchsrat angeho 
renden Professoren. 

(1) Uber die Bildung, Andening und Autlasung von Fakunaten entscheidet der Senat im Benehmen mit 
den betroffenen Fachberelchen Gemeinsame Fakultäten i. S. V. 5 91 Landeshochschulgeaetr an der 
Universität Rostock Sind: 

. a<. Agr5m.)~eiiS~nd':c-e Fah. 1:iI 
a e  rgen.ri.wih\enscianicne F i i r .  I..I 

- J h4a~ne~iai~.i:! . -t ln..~~ssee:in 411 i - -  Fn*. 11, 
- dte Philosophische Fakuität. 

(2) Organe der Fakultät sind der Fakultatsrat und der Dekan 

(3) Mitglieder und AngehOnge der Fakultat sind die den in ihm zusammengeschlossenen Fachbereichen 
zugeardenefen Mitglieder und Angehörigen der UoivemRär 

(4) Der Senat kann den Fakullaten gemeinsame wissenschanliche Einrichtungen und Betnebseinheiien 
zuordnen. 

p 23 Aufgaben der Fakultäten 

(1) Die Fakultaren erliillen unbeschadet der Gesamtwraobwrtung der Un%enität die gemeinsamen 
Aufgaben der in ihnen zusammengeschlossenen Fachbereiche. soweit diese Verfassung nicht Zustän- 
diokeiten ausdrücklich anderen Eintichtunyen und Organen der Universaät zuweist. Zu den Aufgaben der 
~ikubäten gehören insbesondere 

16 

oie Fiiioenung ron Vorscn.agen f¿r o e Piomr!c.n:.- .no n.?r i . i i ~ i  r~roni.ng der F.~*-mt. 
n e  U.rcnl¿rrr~iig ue' P<u,rrulmne<l rir.xniPO.cn "er Errencirorndr.:iien Lna ber Ha?, iururan, 
de  vilrarMoncne Mwin.nq an Berul2nrvveitancen <~LIC. ßl<la.nn unn R'.nif.inc 

~ - .~ -- ., 
kmrnüsonen 8.riu Li;iiis,lriny der &zldnys,orscr,i<ge. 
ue Kcoranalon Ger Hrrscn. pnil~ngsomr irgen ce*e gtei I act cuiecne. 
C e  Ste ~nyriabine 1.. I:ii.rlc'r cnsLoe<Cie'cnue.i F o r ; ~ ' i i r ( ) b i ~ ~ r , a ~ ~ n   SOU^. i .r I r i ~ ~ ~ L ,  

k e n n g  dcr 7wirrrc':'iiir'.nq, F~n.,rl/ .rtl . i o  0:o.r i . i l ~ r  r ~ l  Grao;~~eri<o'poq .r, . ~ ~~ - .-=- 
%ndeito&hungsbereichen; 
die Enwklungs- und Stniktutplanung der Fakultat; 
die Vergabe der Steilen und Mine1 an die Fachbereiche. 

(2) Der %M! kann den Fakunaten im Einvernehmen mR den beteiligten Fachbereichen weitere Aufga- 
ben und E ntscheidungsbefugnisse der Fachbereiche widernAlich übenragen. 

(3) Die Fakuhälen haben das Recht, Anträge auf die Veileihung der Titel "außerplanmaßiger Professor', 
'Honorarprolessor' und 'Privatdozent' zu stellen. 

(1, De F~LL.GII nann aus ni to  $119 cccm atn Far-???rat In 3e. O..iw :cr Piuf~ssoicr. I "C:: 6 : .  .: 
Wan. n ~ r  1"i dte Snze stan. a e  noch Aorrig Ger r c n  a..s $212 d ercerenaen Sioe von oei Lar ' I  
dcrnlaan MnghMcf aes F~*~naisrats s m 

- 12 Vertreter dar Gruppe der Profernren. darunter die Fachbereichssprecher, 
- 4 Vemeter der Gruppe der Studenten, 
- 4 Venreter der Gruppe der missenschanlchen und künstlerischen Mitarbener und 
- 2Vertreter der Gruppe der weiteren Mitarbeiter. 

Im Fakuüätsrat heben die Fachbereichssprecher der beteiligten Fachbereiche Sih und Stimme. Ein 
Vertreter des PeMMlralS kann an den Smngen beratend teilnehmen. 
Der Fakuüätsrat wähl aus der Mine der ihm angehörenden Professoren einen Vorsitrenden und dessen 
Stellvertrete, (Dekan und Pmdekan). 

(2) Dem Fakukra t  obliegt die Beschiußfassung über alle Angelegenheilen der FakuRät, für die nicht 
die Zudndigkeil des Dekans oder eine andere Zustanfigkea bestimmt ist. Er ist insbesondere in allen 
Fonchuwg und Lehre betreffenden Angelegenheiten und für & Beschlußfassung über die Fakubämrd- 
nun5 und die sonstden Ordnuooen für die FakuM ruständia. Er nimmt den Cemesterbeficht des D e ~  
kan; entgegen und kann über die~ngelegenheaen der ~akubi t  Auskunfl ve;langen. 

(3) Vor der Bsschlußfassung des Fakubätsrats Über Angelegenheiten, die eine wissenschaftliche Ein- 
WnlJng der ena @etncoscir.rict dcr Fa~~i iz i t  ~nm.e'Mr Mhnien isl oeren ~ e n ~ n g .  W oor Bcr ..C '- 
.ng Mn Fmgen enes Facnes. cas im Fa~.ilarsmt ncrii a m n  eineii Pr>larsar veifre:en rcm. rn n d ~ .  

slens enwn Pmlessor oeies Facncs Gclcaonnec ,.. ueoen. an oen Reim-rxn telninerne? Oc, "L. " ~ ~ <~ ~ 

~ ~~ - -  -~ 

Beschlußfassuno uber ~erufunoswnchlä&. Habilitafianen und Habilitationsordnunoen. Promotionen 
una Prornomnsomn~ngen s r c  a.lo Prutcssuren. nmnun..lou,enr.n .nii ¿m~ige$tctcn Dolen.=- 
b~shengen Recnts. die M tg soer Jcr FJKL~I s no. SI mrnoerxr.1 <]I &:(  er 13~rwr.n~ng von Mrrinr i ~ n  
W e n  r.e a s  Mng euer des Far. :rtts:als. sonen sie an uei L i  Iwhea-C) i i itscn ikt naoen 

5 25 Dekan 

(1) Der Dekan der Fakuiiäl venm die Fakubät und führt ihre Geschälte in eigener Verantwortung. Er ist 
Vorsitzender des Fakubätsrates, bereitet dessen Sitzungen vor und führt die Beschlüsse aus. 
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-in,, Weh1 auch im mehen Wahloano nicht zustande. so genügt für eine Entscheidung in einem drinen 
~~~ 

Wahlgang die Mehrheit der dem fak&ätsiat angehorede" ~miessoren. 

VI. Einrichtungen der Fachbereiche und Fakulläten 

) unter der Verantwonung eines Fachbereichs oder mehrerer Fachbereiche können wissenschattliche 
ginrkhtungen (Institute) gebildet werden, soweit und solange IÜi die DurchlUhning einer Aufgabe auf 
dem ~eb ie t  von Forschung und Lehre in größerem Umlang Penonal und Sachminsl des Fachbereichs 
ständig zur Verfügung gestein werden müssen. Instituten sollen mindestens drei hauptamtliche Hoch- 
schullehrer zugeordnet sein. übe Ausnahmen entscheidet der Senat. Die Aufgaben des zu errichtenden 
lnstituts sind bei seiner Errichtung zu bestimmen. 

(2) Über die Errichtung, Ändening Dder Auflösung von Instituten beschließt nach Anhdning der beteiiig- 
ten Fachbereiche und Fakuitätm der Cenat miiZumtimmung des Kunusministe~ums. 

(3, De Iis'l.le cr'rcwcen ¿Ce aen Ers&:z irrer hl tamier  iind ÜLW de V~rwena,ng oer nlel 
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(4) Institute werden vom Instmitsdirektor geleitet. Ihm soll ein lnstitutsrat zur S i e  stehen, in dem alle 
Gruppen angemessen venreten sein sollen. Näheres regen eine vom Fachbsrekhsrat zu erfassende 
Institutsordnung. 

VII. Zentrale Einrichtungen 

5 27 Zentrale wlssenschatlliche Einrichtungen 
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oder die Ausstanung die Zuordnung zu ~achbereichen nicht zweckmäßig ist. 

(2) Über diz Errichtung, Änderung und Aufhebung von zentralen wissenschatlliihen Einrichtungen 
beschließt der Senat. Sie bedürfen der Genehmigung des Kuhusministeriums. Dar Kultusministerium 
kann zentrale wissenschatlliche Einrkhtungen nach Anhöwng der Universität aufheben. 

5 28 Zentrale Betriebseinheiten 

(1) Unter der Verantwortung des Scnats sollen zentrale Betriebseinheiten gebildet werden, soweit und 
solange für Dienstleistungen, durch die die Aufgabenerfüllung der gesamten Univenität oder mehrerer 
Fachbereiche unterstüm wird. in qrökrem Umfang Penonal und Sachmittel ständig bereitgestellt wer- 
den müssen; § 26 Abs. 2 giit entsprechend. 

(2) Die in den rentraien Betnebseinhehen hauptbewflich beschättigten Mitabeiler der Univenilst zahlen 
mitgliedschattsrechtkh zur Gruppe der weiteren Mitarbeiter. safem sich nicht aus dem Ansteilungsver- 
hällnis etwas anderes ergibt. 

(3) Die zentralen Betriebseinheiten mnd im einzelnen: 

. dieUniversitätsbibliothek 

. das Univenitätsrechenrentwm 

. das Audiovisueile MedienrentNm 
- das Sprachenrentrum 

(4) Das Klinikum ist eine zentrale Bctnebseinheh besonderer Ait; naheres regelt Abschnin Vlll 

5 29 Universitätsbibliothek 

(1) Die Univershatsbibliothek wird als einschichtiges Bibliothekssystem gefuhn und urnlaßt samtlrhe 
Liteiaturbestände der Univenilät. 

(2) Die UnivenitäBbibliothek ist verantwortlich für die Venorgung von Forschung, Lehre und Studium mit 
wissenschaftlicher LRsratur und winstigen Infomal'onsmfleln. Dazu sichert sie durch ihre Fach- 
abteilungen dm systematischen Beslandsaufbau, die fomale und inhaltiirhe Bestandsenchließung, die 
Archivieruna und die VeWobarkeit der Bestände für di: wisrenschaltliche Aibeit im Rahmen der Benut- 
rungsordn&. 
AIS wis~en~hattliehe Universalbibliahek nimmt ;ie Aufgaben der örtlichen und Überönlchen Literatur- 
versorgung wahr. 

(3) Bei der Liieraturauswahl sind die Vamhläge der Fachbereiche und Einrichtungen zu berücksichtigen, 
soweit keine kht igen Gründe entgegenstehen. 

(4) Die UnNsnitatsbibliothek wird nach einheitlichen bibiiotheksfachlichen Gesichtspunirten durch den 
DireMor geleitet. Er ist Vorgesemer aller MRahiter. 
Er hat das Recht zur beratenden Teilnahme in den enlspr~henden Organen und Einkhlungen der 
Universiläl bei allen die Universaätsbibliathek betrenenden Fragen. Diese sind ihreneils verpflichtet. sich 
in allen das Biblialhekswesen betieiienden Fraaen vom Diiekior der Universitätsbibiiathek beraten zu 
lassen 

(5) Der Senat setzt eine Bibliathekikommission ein, d ~ e  ihn in gwndsätriichen Fragen zu Biblio- 
thsksangslegsnhsiten berat und Empfehlungen gibt. 

(6) Für die Inanspruchnahme von Leistungen im Rahmen der Bibliotheksnutzung giit die Gebühren- 
ordnung der Hochschuibibliotheken des Landes Meckienburg-Vorpommern in der jeweils gultigen 
Fassung. 

(7) Näheres regelt eine vom Senat zu erlassende Bibliothekaordnung. 
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biembsrogene Datsnverarbeitungsfragen der ~nwender: 



Kooidinierung der Datenverarbeitung an der Universitat im Hinblick auf Beschaflung und Ergan- 
zung von Geraten und Pmgrammen unter Beachtung der Individualität von Forschung und Leh~ 
re; 

- Organisation der Verarbc~tungs-. Beratungs und Informationsdienste, die von außerhalb des 
Universitätsrechenzentrumi insbesondere unniersnatsweit und landesweit bezogen bezie~ 
hiingsweise angeboten weiden. 
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(3) Das Nahere regen eine vom Semt m eilassende Verwaltungs- und BenutzerOrdnung 

(4) Für Angelegenheiten der Anwendung w n  automatischer Datenverarbeitung und Informafionstmhnik 
an der L'niversnät sem der Senat eine Kommission ein. Sie gibt Empfehlungen und bereitet Beschlüsse 
fur den k n a t  der Universtät vor 

VIII. Hochschulmedizin 

5 31 Medizinische Fakuiiät und Klinikum 

(1) Die Hochschulmeditin der UnwersiIät Rostock dlent der fflege der medizinischen Wissenschaiien in 
Forschung und Lehre sowie der Krankenvemigung und der Erfüllung von Aufgaben im Offentlchen Ge- 
sundheiiswesen. 

(2) Die medizinischen und rahnmedimiwhen Fachgebiete der Univenitat bilden die Medizinische Fa- 
kultät. Die Mediinische Fakultit erfuln ihre Aufgaben in Forschung und Lehre im Klinikum. 

I I (3, 2.6 K n r . m  SI e ne rcnvdle tictricusc nrc I ier !.nw~:rsn:ii Dem K n rum ob1,eger n Kranremer- 
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(4) Medizinische Fakultat und Klinikum unterstützen sich bei der Ertüllung ihrer Aufgaben. Beschlüsse 
des Rates der Medizinischen Fakultät in Angelegenheiten von Forschung und Lehre binden den Klini- 
kumsvarstand. Der Klinikumsvomtand kann Einspruch gegen Beschlüsse des Rates der Medtrinischen 
Fakultal eheben. die die Eliullung der Aufgaben Cm Sinne des Absatzes 3 beeinträchtigen. Ew- 
sprecherdes gill für Einsprüche des Rates der Medizinischen Fakultät gegen Beschlü-e des Klini~ 
kumsvorstandes, die die Erfiiflung der Aufgaben im Sinne des Absatzes 2 beeinfrahtigen. Uber den Ein- 
spruch entscheidet der ReMai. 

5 32 Organisation des Klinikums 
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Einrichtungen mit mehreren medianischen Fachgebieten gliedern sich entsprkhend ihrer klinischen und 
fachlichen Eigenständigkeit und nach Maßgabe des Organisationsplanes in Abteilungen. Das Nähere 
regelt die Klinikumsordnii~~g. 

121 Auf Vonchlao oder nach Anhöruno des Kiinikumsvorstandes und des Rates der Medizinischen , , ~~ ~ 

Fakultät kann das Kultusministonum für fachverwandte medinnische Einrichtungen medizinische Zentren 
errichten: entsprechendes gilt für die Aufhebung. Das Zentnim dient der Kwrdinierung der Aufgaben der 
Kliniken und medizinischen Instilute. 

(3) Der Organisationsplan des Klinikums i r d  auf Vorschlag des Hektors vorn Kultusministerium  erlas^ 
Sen. Der Vorschlag des Rektors soii vom Klinikumsvorstand im Einvernehmen mit dem Rat der Medizini- 
schen Fakunät erarbeitet werden. 

(4) über Errichtung, Änderung und Aufhebung von Einrichtungen des Kiinikums, die der Krznken- 
Versorgung dienen. entscheidet das Kultusministerium in Bfnehmcn mit dem Rektor, dasider fur seine 
Entscheidung Benehmen mit dem Klinikumsvorstand und dem Rat der Medizinischen Fakunät herstellt. 

(5) Organisation, Zuständigkeiten und Vertahren im Klinikum werden in eicei Klinlkumordnung näher 
geregelt, die vom ReMoi im Einvernehmen mit dem Kiinikumsvomtand und im Benehmen mit dem Rat 
der Meditinlschen Fakunät eiiassen wird. 

(1) Der Klinikumsvorstand leitet das Klinikum. Er entscheidet in Angelegenhenen des Klinikums von 
gwndsaulichet Bederming und hat insbesondere folgende Aufgaben: 

Planung. Organisation und Überwachung des Betiiebs des Kiinikums; 
Gewahileishing der Leistungsfähigkeit und WirtschaRlichken des Klinikums; 
AMimmung def Belange der Krankenversorgung mit den Belangen von Forschung und Lehre; 
Stellungnahme m den Vonchlagen des Rates der Medizinischen Fakuiiät für die Benifung von 
Pmfessoren und Hochcchuldorenten; 
Verleilung des dem Klinikum für d ~ e  Krankenversorgung mgeuiesenen Pe-k und der 
Sachmmel an die Einrkhtungen des Klinikums; dem Rat der Mdizinischeo FakuCät ist Geie- 
genheii mr Stellungnahme zu geben; 
Verteilung der Räume und Betten auf die Einrichtungen des Kinikums. 

(2) Der Klinikumsmntand entscheidet in Angelegenheiien. die Auswiikungen auf Forschung und Lehre 
haben, im Benehmen mn dem Rat der Medizinischen Fakuhät. Er berichtet regelmaßig dem Rat der 
Medizinischen Fakunat. Der Klinikumsvo~tand darl in ärztlichen Angelegenheiten keine Weisungen 
geben. 

(3) Hält der Verwamingsdirektar Maßnahmen des Klinikumsvorslandes oder des Ärztlichen Direktors mit 
den Gnindetlen der Wirtschaftlichkeil oder Sparsamkelt nicht fur vereinbar, hat er sie m beanstanden 
und auf AbhiMe hinzuwirken. Wird nicht binnen angemessener Fnst abgeholfen. Legt er die Angelegenheit 
über den Kanzler dem ReMor vor. 

(4) Dem Klinikumsvorstand gehbren an: 

- der Ärrtlche DireMo! 
der stellvertretende Arztlche Direktor 

- der Dekan 
- der Vewdungsdirektor 
- der Pflegedienstleiter. 

5 34 Ärztlicher DireMor 

( I )  Dem Ämlichen DireMar obliegt die Veranmnung fur die übergreifenden medizinischer. Aufgaben 
des Klinikums. Er hat insbesondere: 

- gesundheitsbehärdJiche Bestimmungen und Anordnungen zu veiankssen und m ÜbeWaden; 
- die Zusammenadxit des ärztlichen und medizinisch-technschen Dienstes sicherrustellen: 
- den ärztlichen Autnahmedienst zu koordinieren; 
- die Aufsicht über die Hygiene in den medirin,schen Einiichlungen auszuüben; 



- dio Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäuscrn. den niedergelassenen Aiiter und den Ret- 
tungsdiensten zu fördern: 
die medi in ixhe Dokumeniation zu kordinicien und ru iibewachen. 
die Aus-, Fon- und Welte=.ildung des medizinischen Personals zu koordinieren. 
Patientenbe~hwerden niichzugohcn und zu bescheiden: 

- die ihm vom Kiinii<umsvorstand Ubertragenen Aufgaben ausiut"hren. 

(3) Der Amliche DireMor kann aut senen Anliag wahrend seiner Amtsrcit ganz oder teilweise von 
setnen Dienstaufgaben fre!geste!lt weiden. Er hat einen ständigen Stellvortieter. 

(4) Der Amliche Direktor gehort dem Rat der Medinnischen Fakunät mn beratender Stimme an. wenn er 
nicht gewahltes Mitglied E: Er darf ncht gle!chreit>g Dekan der Medvinischen Fakunat sein Dei Ara- 
tiche Direktor kann an den Sitzungen ailcr Gremien des Klinikums teilnehmen 

(5) Das Kullusminsterium bestcilt den Äirtlichen Direktor und den Siellvertretci auf Vorschlag des Rek~ 
tors nach Anhörung des Kiinikumsvomtandes und des Rates der Medizinischen Fakuität für drei Jahre. 
Sie miissen Leiter einer medizinischen Einrichtung sein. 

( t j  Der Venvanungsdiiektor leiiet als ständiger Vertreter des Kanzlers die Vewaiiung des Klinikums. 
Unbeschadet der Weisungsiech:e des Kanzlers ist er Beauffrager I U i  den Haushan im Klinkum und für 
die Personal- und Wirtschaflsvewahung zuständig. Der VewaltungsdireMor stellt im Benehmen mit dem 
Kl~nikumsuaistand und Rat der MPdizinischen Fakiiltät den Enhnid des Wiifschaltsplanes aiif Er fühn 
d e  Geschälte des Klmikumsuorstandes und vollzieht dessen Beschlüsse 

(2) Das Kultusministertum besteln den Vewaiiungsd~reklor auf Vanchlag des Rektors nach Anhörung 
des Klinikumsvorstandes und des Rat dei Medii~nischen Fakunat. Der VewaiiungsdireMor soll über ein 
abgeschlossenes Studium der Rnhts- oder Winschaffswissenschahen verlugen und soll einschlagige 

(3) Der Venvaliungsdirektoi kann an den Sitzungen aller Gremien des Klinikums teilnehmen, soweh nicht 
im Einreltall patentenber~gene Daten eiorteri werden. Er gehOn dem Rat det Med!zinischen Fakuilat 
m t  beratelder Stimme an 

g 36 DireMoren und geschänsttihrende Direktoren der Kliniken. Institute und Zentren 

(I)  Medinn~schr? Elnrichtungcn auf dem Geblet der Krankenversorgung, die ein elnriges medizinisches 
Fachgebiet umfassen. weiden von einem Professor als DireMor g4eitet. Der Direktor tragt die 6ntliche 
und fachliche Veranhvonung. Er s! Vorgesetzter der !n der Einrrhtung hauptberufiich tatigen Angehdri~ 
gen des ~Rentlichen Dienstes mit Ausnahme der Prnfcssorcn. wenn es um Angelegenheiten von For~ 
cchung und Lehre geht, und entscheidet über dcien Einsatz. Die Besteliung als Direkloi erfolgt gieichzei~ 
tig mir der Berufung als Professor durch dds K~utlusmiriisterium für die Daiier des Dien~tverhäl t r l l~~e~. 
Der steltvenietende Direktor wird duich den Klinikumsvorstand bestellt. 
Kliniken und Institute. d ~ e  mehrere Fachgebielc umfassen und sich in Abteilunycn gliedern, worden von 
einem geschaftsfühienden Direktor  geleitet^ 

(2) Zentren werden durch einen Vorstand geleitet, dem alle Leiter der dem Zentmm zugeordneten  ein^ 
nchtungen angehoren. Sie wahlen aus ,hier Mitte einen geschhffstührenden Direktor des Zentrums und 
dessen Stelive~ieter. 

(3) Das Wahlverfahren wird in der Klinikumsordnunrj grrt:~~cll. 

5 37 Klinik- und Institutsräte 

in den Kiiniken und lnstnuten werden Kiinik und Ins11t;iisrate cib;tc%!. n denen die Griippen venreten 
sein wille" und deren Aufgaben, Zusarnmensiiiung und Wahl ;r d i r  K18c.h :nsoidnung geregelt wird. 

IX. Studenten 

g 38 Reehte und Pflichten der Studenten 

(2) Die Studenten haben sich zu federn Semester inneihaib der von do: Univewitat bekanntgegebenen 
Frist aim We$entudium anzumelden (Ruckrneldung): dabei sind d e  fali~gcn Gcbuhien und Benrage zu 
entncMen. 

. . . . .. . . . .. -. . .- . . . . . . . . . . . . - - - - e-- ~-~~ ~ 

Beudubung bleibwi die Rechte und Pfl'chten der Studenten unbenihn 

(4) Ein Antrag auf Wechsel des Studiengangs, eines Hauptluches in enem Magistenludiengang oder 
eines Unterkhtsfaches im Rahmen eines Lehiamtsstudiengangs ist dann abzuiehnen. wenn es skh um 
einen m i t e n  oder weiteren Wechsel handeh und kein wchtlger Gmnd hicrfuirodiegt. 

(5) Die Studenten werden durch dte Immatrikulation für die Dauer der Einschreibung Mitglieder der 
Unrversität. Das Nähere regelt eine vom Senat als Satzung zu eriassende lmmatrikulationsordnung 
(Einschreibungsordnung). In dieser sind auch die be8 den Studenten zu erhebenden personenberogenen 
Daten zu bestimmen. die zur Erfüllung der Aufgaben der Univesitat eriardeiiich sind. 
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(7) Die klinischen Leh~eranstalt~ngen sind MPdizinstudenten der vorklinischen Seniester und Studenten 
anderer Fachbereizhe nur mit Genehmigung deiveranhvontichen Piolessoren rugänglich. 

5 39 Die Studentenschait 

(1) Die an der UnNennst immatrikulierten Studenten bilden die Studentenschnfi. Die Studentenschall ist 
eine rechtsfähige Teilkorperschail der Universität. 
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(3) Die Studentensdiail erhebt von ihren Mngliedern die unter Berücks,chtigung ihrer sonstigen ein nah^ 
men mr Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Beitrage nach Maßgabe einer Beitrngsoidnung, die vom 
Studentenpadament beschlossen wird und nach Anhörung des Senats der Genehmigung des Rektors 
bedart. Dje bnragsordnung muß insbesandsie Restimmungen über d ~ e  Beiiragspflicht und die Höhe 
des Beitrags enthaheo. 



(4) Die Studentenschaft stelit aIljahri8ch einen ttaushaltsplan auf. Dieser bedarf der Genehmigung durch 
den Rektor; die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Ausgaben zur Erfullung nichl satzungsgo- 
mäßer Aufgaben geplant sind. 

15) Dte Studentenschafi glbt sich eine Finanrordnung, in der die Grundsatze über die Autstellung und 
Ausfuhrung des Haushaiispianes, die Rechnungslegung und die Wahi eines Hauahallsausschusres 
geregeit weiden. Die Finanrordnung bedarf der Genehmigung des Rektos. Die Rechnungslegung ist 
dem Kuituiministerium über den Rektor vorzulegen. Fur das Haushahs-, Kassen- und Rechnungswesen 
der Studeotenschalt sind die für das Land Mecktenburg-Varwmmsin gellenden Vorschrillen entspre- 
chend anzuwenden. Die Haushalts- und Wirtschaltsfuhrung der Studentenschafl unteiiiegt der PRifung 
durch den Landesrechnungshof. 

(6) Für Vebindl'chkeiten der Studentenschail haltet nur deren Vermögen. Bei vonäklicher oder grob 
fahrlärsiger Verwendung von Geldem der Studentenschail für die Erlüllung nicht satriingsgem~ßer 
A~lgaben ist jeder Veranlasser der Studentenschail persönlich ersatzpflichtig. 
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5 40 Aufgaben der Studentenschafi 

(1) Die Studentenschafl vewanet ihre Angeiegenhenen selbst. Ihr obliogen unbeschadct der Zusländig- 
ken der Uoiversaal und des Studentenwerks folgende Aufgaben: 

- bei der Veibesserung der Lehre, insbesondere bei der Erstellung des Lehrbenchts mkuwirken: 
für die wiitschaltl'iche Fördening und die sozialen Belange der Studenten einzutreten; 
die hochschulpaimschen und tachlichen Belange zu vertreten und zu hochschuipal~tischen Fra- 
Gen Stellunq zu nehmen: 

- c e j e s t g c ~  LT.: ~ . f . re  e r  rtorerror o'i St.onrie~ z. .ntcrs'.':rn 
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foidem, 
dae uberregionalen und nteinatlonalen Studentenberiehungen zu ptlegen 

(2) Die Univrrsilat untentütlt die Arbe11 der Studentenschalt. insbesondere durch d e  kostenfreie Bereit& 
steiiung von Räumtichketen für die Vertrelungsoigane der Studentsnschafl. 

5 41 Rechtsaufslcht 

Die Rechlsaulsclit uber die Stiidcntcnschatt :vird durch den Rektor und das Kultusministerium ausgeübt. 

5 42 Beitrag zum Haushaltsvoranschlag 

Die Anmeldung von Haushallsminetn erfolgt in elnem Beitrag der Univenital rum Haushaltsvaranschtag. 
Er beinhaltet auch den Wlnschanzplan für das Klinikum der Uoiveisltat und wird nach Beralung mit dem 
Rektor vom Kanzlei unier Beriicksicht~gung des Hochschulgesamtplanes aufgestellt. Der Senat nimmt 
dazu Steilung. 

g 43 Verteilung der Haushaltsmiiiel 

( 1 )  Ube, die veiteitung der Stellen und Mine1 auf nie Faku!taten sowie die rentraien ~ i ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~  ent. 
scheidet der Rektor nach Stellungnahme des Senats und im Benehmen mit den betrotfenen 
,ehen brn. Fakultälen und zentralen Einkhtungen. Die Entscheidung kann gegen einen die 
Verleuung der Gnindsätze von Wiitschafllichkeit und SPzisamkeit gestütnen ~~~~~,,,~h des ~~~d~~~ 
getronen werden. Der Kanzleiführt den Beschluß der Rektors aus. 

(2) Vnbeschadef der allgemein gebenden haushaltsrechtlichen Vorschrinrn sind be, der Ve,,e,iung der 
Haushaltsmmel folgende Grundsatze zu beachten: 

sowen steilen und Mine! innerhalb der Universilal venein werden, sind den ~ ~ ~ h b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
den zentralen Einrichtungen und dem Klinikcm zuzuweisen. 
~ i e  Zuweisungen an die Fachbereche sind erforde6rhenfails mit entsprechenden ~ ~ f l ~ ~ ~ ~  "4 
Bindungen. so vorzunehmen, daß vorbehaitfrh der Srheffiteilung des ~ ~ h i b ~ d ~ f i ~  und von zu. 
sagen gemä!? 5 36 Ab*. 4 Landeshochschulgeseir der Bedad der wssenschanlichen E,, ,~~. 
tungcn und Betriebseinheilen sowie der Grundbedarf für den ~ ~ f ~ ~ & ~ & ~ ~ ~ ~ h  der 
Professoren im erforderiichen Umfang zur VerfÜQunQ stehen und die :inaoZiening von längerfn~ 
$tigen wissenschaftlichen vomaben nach Maßgabe der Moglichkenen der unienitat gei,ahh,. 
stet wird. Darüber hinaus k6nnen Zwetsungen fGr einen innerhalb eines ~ ~ ~ h b e ~ ~ i ~ h ~  
oleiehenden Bedarf voroenamman werden. 
Bei den Zuweisungen soiten die Leistungen der Fachbereiche w d  ~ ~ k ~ & t ~ ~  in der L ~ ~ , ~  und 
Forschung berücksichtigt werden. 
~ e i  der Zuweisung von Mineln für die Lehre ist die Zahl der Studenten, die inWmalb der 
stud'enzel studieren, und das Verhannis der Studienanfangerrehi ~ b ~ ~ f ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ h i  &. 
rücksichtigen. 
~ i e  Hohe der Zuweisungen ist durch den ReMor regelmäßig untw ~ ~ n i ~ k ~ i ~ h t i ~ ~ ~ ~  des 
und der Gesamtsituatian der Universitat zu Uberprufen und gegebenenfalls zu andem, 

D,O einem Fachbereich zugewiesenen Stellen und Mine1 werden unter ~ ~ ~ i ~ k ~ i ~ h ~ , ~ ~ ~ ~  der Gru,idsac 
des vorgenannten Absatzes durch Beschluß des Fachbereichsiats veneilt. oie veneijung ist dem br. 
ler mimteilen. 

g M Körperscha~vennbgen 

(I) Das Kdrpenchailsvemogen besteht aus den nrhlsfaailichen Milteln und den n,cht staatlichen 
Mineln erworbenen Gegenstanden 

(2) D- Körperschansvemögen und seine EitraQe durfen nur für Aufgaben der ~ ~ h ~ ~ h ~ l ~ ,  zu wen dun^ 
gen Doner an die KorpenchgI nur entsprechend den bei der Zuwendung angegebenen zweckbestlm~ 
mungen verwendet werden. Uber die Verwendung des K~rperschaltsvemiogens und im eiruel. 
nen entscheidet der Rektor nach Maßgabe einer vom Senat zu erlassenden ~ i ~ h t i i ~ i ~ .  
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XI. Sshlußvonehriiten 

5 45 hikmilbeten und Veröiientlichung der Verfassung 

DRse Verfassung der Universilät Rostak wurde vom Konzil am 17. Oktober 1996 beschlossen und Irin 
nach Genehmigung durch das Kultusministerium arn Tage nach ihrer Vetüifentlichung in Kraft. 

Die V&* Verfassung der Universität Rostock trin mil der Genehmigung dieser Vertassung außer 
Kr& 

~ a s t c d ~ d e n z  1 OiiT. 1996 

Der Rektor der Universilat Rostock 

Die vorliegende Verfassung ist mil Schreiben des Kultusministeriums w m  11.04.1997 genehmigt mi r -  
den. 


